
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Brief an Angehörige von Verstorbenen,  
die beim Todeszeitpunkt nicht (mehr)  
einer Kirche zugehörten. 
 
 

 
 
 

Gomaringen im Februar 2018 
 
Trauerfeier für Nicht-Mitglieder der Kirche? 
 
 
Liebe Angehörige, 
 
Sie haben einen lieben Menschen verloren, mit dem Sie Ihr Leben geteilt, mit dem Sie gelacht 
und geweint haben, der Ihnen viel bedeutet hat. Über Ihrem Leben ist es dunkel und auch ein 
Stück einsamer geworden.  
Vielleicht suchen Sie nun Trost aus der Heiligen Schrift und wünschen eine kirchliche 
Bestattung durch einen evangelischen Geistlichen.  
 
Diesen Wunsch können wir sehr gut nachvollziehen. Es kann helfen, in diesen schweren 
Stunden nicht nur auf Menschenwort, sondern auch auf Gottes Wort zu hören. Denn 
angesichts des Todes verstummen unsere menschlichen Worte. Gottes Wort dagegen bleibt 
sprachfähig, ja es hält sogar angesichts des Todes Hoffnung bereit, die über den Tod 
hinausragt.  
 
Gerne möchten wir Sie als Angehörige in diesen schweren Stunden begleiten und sind 
deshalb auch zu einer kirchlichen Bestattung bereit. 
 
Wir bitten Sie allerdings, vor einer Anfrage einige Rahmenbedingungen zu beachten, die uns 
in diesem Zusammenhang wichtig sind: 
 

1. Wir handeln als Pfarrer und nicht als Privatpersonen. 
Dieser Brief ist mit der evangelischen Kirchengemeinde und auch mit dem Dekanat 
abgestimmt. Denn wir feiern jeden Gottesdienst nicht nur im Auftrag Gottes, sondern auch im 
Auftrag unserer Kirche. 
 

2. Wir können und wollen niemanden posthum in die Kirche vereinnahmen. 
Grundsätzlich wird bei jeder Trauerfeier eines Nicht-Mitglieds der Kirchengemeinde dieser 
Umstand kurz erwähnt, darf also nicht verschwiegen werden.  
Dies gilt gleichermaßen für Ausgetretene wie für Angehörige anderer Konfessionen. 



 
 

 
3. Der Wille des Verstorbene wird ernst genommen.  

Wenn sich der Verstorbene zu Lebzeiten ausdrücklich gegen eine kirchliche Trauerfeier 
ausgesprochen hat, ist dieses Anliegen zu respektieren. 
 

4. Wir können im Vorfeld nicht garantieren, für die Trauerfeier zu Verfügung zu stehen 
Kirchenmitglieder haben einen Anspruch auf eine kirchliche Beerdigung – auch wenn der 
Ortspfarrer verhindert ist. Dann springt in der Regel ein Kollege aus der Umgebung ein. Dies 
gilt leider nicht für Ihren Fall. 
 

5. Wir treten nicht in finanzielle Konkurrenz zu freien Bestattungsrednern.  
Niemand soll aus finanziellen Überlegungen kirchlich beerdigt werden. Wir stellen keine 
Rechnung, erwarten jedoch eine Spende in Höhe des Betrags, der üblicherweise von freien 
Rednern in Rechnung gestellt wird. Diese Spende an die evangelische Kirchengemeinde ist 
kein Honorar für den Pfarrer, sondern fließt vollständig in den Unterhalt unseres 
Kirchengebäudes. Eine entsprechende Spendenbescheinigung wird ausgestellt. 
 
 
Wenn Sie mit uns nun in Kontakt treten möchten, wenden Sie sich bitte zunächst an den 
Pfarrer, der für Ihren Wohnbezirk zuständig ist. 
Gomaringen Süd: Pfarrer Rostan 
Gomaringen Nord (Gebiet Alteburgstr / Hinterweiler und Stockach): Pfarrer Dinkel 
Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und auch für Ihr Verständnis im Blick auf die genannten 
Rahmenbedingungen. 
 
 
In herzlicher Verbundenheit 
Ihre 
 

 
 
Hartmut Dinkel     Peter Rostan 


